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Beschluss

in dem Rechtsstreit

Kläger und Beruf ungskläger,

Prozessbevollmächtiote :

gegen

Beklagte und BerufÜngsbeklagte,

Prozessbevollmächtigte:
Anwaltsbüro Schulz & Löhr, Bödekerstraße 79,30161 Hannover,
Geschäft szeich en: 27 21 1 1 81 6.

1.

z.

Der Senat beabsichtigt, die Berufung des Klägers gegen das

am 27. März 2014 verkündete Urteil des Einzelrichters der

8. Zivilkammer des Landgerichts Hannover ohne mündliche

Verhandlung durch Beschluss gemäß S 522 Abs. 2ZPO zurück-

zuweisen.

Dem Kläger bleibt nachgelassen, zu diesem Beschluss schriftsätzlich

bis zum 28. Juli 2O14 Stellung zu nehmen.

Berufungsstreitwert: bis zu 40.000,00 €.
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Der Kläger macht wegen eines behaupteten Einbruchdiebstahls in seine Wohnung

Ansprüche aus dem zwrschen den Parteien bestehenden Hausratversicheru ngs-

vertrag, dem dre VHB 2002 der Beklagten zugrunde liegen (Anlage K 1, Bl. B ff.),

geltend.

Der Kläger hat behauptet, in der Zeit seiner Ortsabwesenheit zwischen dem

24. und 26. Dezember 201 0 sei in seine Wohnung eingebrochen worden. lhm

sei eine Vielzahl von Gegenständen gestohlen worden (Aufstellung LGU S.2 ff.).

Der Kläger hat zuletzt beantragt (Bl. 112, 178,223,29O),

die Beklagte zu verurteilen, 35.951,95 € zzgl. 5 o/" Zinsen aus 15.000,00 €

seit dem 05.02.2011 , zzgl. 5 "/" Zinsen aus 13,193,34 € seit Rechtshängig-

keit sowie zzgl.5 "/" Zinsen aus 7.758,61 € seit Zustellung dieses Schrift-

satzes an den Kläger zu zahlen.

Die Beklagte hat das äußere Bild eines Einbruchdiebstahls in Abrede genommen:

es fehle an stimmigen Einbruchsspu ren. Weiter hat sie die Entwendung versicher-

ter Sachen sowie deren Wert bestritten. Die Kosten für Schäden an der Haustür

seien nicht ersatzfähig; insbesondere fehle es schon daran, dass Kosten insoweit

dem Kläger tatsächlich entstanden sein müssten.

Das Landgerichl hat hinsichtlich der Frage des Einbruchs in die Wohnung des

Klägers ein Sachverständigengutachten eingeholt, das der

unter

dem 11. Juni 2013 vorgelegt hat (gesondert geheftet). Das Landgericht hat den

Sachverständigen das erstattete Gutachten erläutern lassen (Bl. 221 Il.\.

Das Landgericht hat außerdem Zeugen vernommen (die Ehefrau des Klägers,

Bl.292ff ., den Zeugen Bl. 294 f.). Gegenüber dem Polizeibeamten

hat es eine schriftliche Beantwortung der Beweisfragen angeordnet (BI. 248 f.).
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Dieser hat unter dem |. Februar 20i4 eine schriftliche Zeugenaussage abgege-

ben (Bl. 253) und diese unter dem 7. Februat 2014 eryänzt (Bt. 258 f.). Das Lano-

gericht hat weiter den Kläger mehrfach persönlich angehört (Bt. 127 t., BI. 291 f.).

Das Landgericht hat schließlich die Ermittlungsakten 232 Js 152sl11der staats-

anwaltschaft bei dem Landgericht Berlin beigezogen.

Das Landgericht hat sodann mit am 27. MärzZO14 verkündetem Urteil die Klage

abgewiesen. Dem Kläger sei es nicht gelungen, das Vorliegen eines Versiche-

rungsfalls zu beweisen. Es dürfte bereits am äußeren Bild eines Einbruchdieb-

stahls fehlen, dies auf der Grundlage der Angaben des Sachverständigen. Die

Beweiserleichterungen träfen auch nur den redlichen Versicherungsnehmer.

Ein solcher sei der Kläger nicht, was ausgeführt wird.

Gegen das Urteil wendet sich der Kläger mit seiner Berufung unter Wiederholung

seines erstinstanzlich zuletzt gestellten Antrags.

Das Landgericht habe das eingeholte Sachverständigengutachten nicht zutreffend

gewürdigt. Der Sachverständige habe Einbruchsspuren festgestellt. Bei der Mani-

pulation des Schließzylinders handele es sich auch um eine typische Einbruchs-

spur. Rechtsfehlerhaft habe das Landgericht weiter angenommen, der Kläger

müsse als unredlicher Versicherungsnehmer den Vollbeweis des Einbruchdieb-

stahls erbringen. Es fehle an der Feststellung der Voraussetzungen, nach denen

von der Redlichkeit des Versicherungsnehmers nicht mehr auszugehen sei.

Das Landgericht habe sich dabei nicht mit der schriftlichen Aussage des Zeugen

begnügen dürfen.

Der Kläger beantragt (Bl. 338),

das angefochtene Urteil des Landgerichts vom 27.03.2014 abzuändern

und nach den Schlussanträqen in der ersten lnstanz zu erkennen.



A

wegen der Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze der Parteien, die

beigezogenen Akten, das Sachverständigengutachten vom 11. Juni 2013

sowie die Protokolle der mündlichen Verhandlungen verwiesen.

il.

Die beabsichtigte Zurückwersung der Berufung durch Beschluss beruht auf S 522

Abs. 2 ZPO. Die Berufung des KläEers hat offensrchtlich keine Aussicht auf Erfolg

Darüber hinaus besitzt der Rechtsstreit keine grundsätzliche Bedeutung. Auch

erfordert die Fortbildung oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung

keine Entscheidung des senats. schließlich ist die Durchführung einer mündlichen

Verhandlung nicht geboten.

1. Der Versicherungsnehmer genü9t zunächst seiner Darlegungs- und Be-

weislast für das Vorliegen eines Versicherungsfalles, wenn er das äußere Bild ei-

ner bedingungsgemäßen Entwendung beweisl, also ein Minimum an Tatsachen,

die nach der Lebenserfahrung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit den Schluss

auf eine Entwendung zulassen. Beim Einbruchdiebstahl gehört hierzu, dass Ein-

bruchspuren vorhanden sind sowie dass die als gestohlen gemeldeten Sachen

vor dem behaupteten Diebstahl am angegebenen Ort vorhanden und danach

nicht mehr aufzufinden waren (vgl. nur BGH, VersR 1996, 186. 187: PrÖlss/Martin,

VVG,27. Aufl., Rdnr. 48 zu S 49). Diese Tatsachen' die das äußere Bild eines

Diebstahls ausmachen, muss der Versicherungsnehmer als Minimum voll bewei-

sen (vgl. BGH, VersR 2002,431 f.; PrÖlss/Martin, a. a. O., Rdnr. 50).

a) Soweit es um die Menge der abhanden gekommenen Sachen geht, genÜgt

es für das äußere Bild, dass die als gestohlen gemeldeten Sachen in etwa in der

angegebenen Menge vor dem Diebstahl vorhanden waren (vgl. BGH, VersR 1995,

956; NJW 2007 , 372,373 f.. ,,im Wesentlichen in der angegebenen Menge") ln-

soweit hat die Beweisaufnahme ergeben, dass jedenfa!ls ein nicht nur geringer

Teil der Gegenstände, die nach dem Vortrag des Klägers gestohlen wurden, sich

tatsächlich auch in der Wohnung befanden.
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b) Hinsichtrich der Einbruchspuren gibt es in der Rechtsprechung kein einhert-
liches Anforderungsprofir. Teirweise ist die Rede davon, es müssten stimmige
Einbruchspuren vorliegen (OLG Köln, VersR 2014, 105; VersR 2Q13,715) bzw.
es müsse ein stimmiges spurenbird vorriegen (oLG Körn, VersR 2011, j0o7).
Teilweise ist von geeigneten Einbruchspuren die Rede (oLG sachsen-Anhart,
VersR 2014, 702). Andere verlangen nur irgendwelche Einbruchspuren (Senat,
VersR 2011, 21 1; wohl auch OLG Frankfurt, VersR 2006, 68), womit freitich ge_

meint ist, dass die spuren sorche sein müssen, aufgrund derer ein Eindringen
in die wohnung hat stattfinden können. Dass die spuren geergnet waren, die
Tür zu öffnen, hat der gerichtrich besteilte Sachverständige bestätigt. ob das die
spuren verursachende werkzeug tatsächrich die Tür auch geöffnet hat, konnte
der Sachverständige nicht sicher bestätiqen.

Es stellt sich die Frage, ob die Voraussetzung des voilbeweises nur für das Vor-
handensein von Einbruchspuren ,,an sich" girt, oder ob der Versicherungsnehmer
auch beweisen muss, dass die festgeste[ten spuren an der wohnungstür zwin-
gend diejenigen sind, die zur Öffnung der Tür geführt haben. Die Beweiserleichte_
rung zugunsten des Versicherungsnehmers, statt des Diebstahls nur dessen
äußeres Bild beweisen zu müssen, findet ihre Rechtfertigung darin, dass der Ver-
sicherungsnehmer sich hinsichilich des Diebstahlsgeschehens in unverschuldeter
und regelmäßig unüberwindbarer Beweisnot befindet. Die Beweiserreichterung
reicht soweit, wie der versicherungsnehmer sich in Beweisnot befindet. was
den Zustand eines schrosses angeht, besteht keine sorche Beweisnot. Dessen
Zustand und die Frage, ob auf diesem Weg es zu einem Einbruch kam, kann
- wie auch vorliegend geschehen - durch einen sachverständigen geklärt werden.
Für die Reichweite der Beweiserleichterung gilt diesbezüglich nichts anderes als
im Hinblick auf das Vorhandensein der ars gestohren gemerdeten Gegenstände;
auch insoweit besteht in Ermangelung einer Beweisnot des Versicherungsneh-
mers keine Beweiserreichterung (BGH, NJW 2007, 372,g24, unter il. r b) a. E.).
Der senat kann die Frage im Hinblick auf die sich anschließenden Erörterunoen
dahinstehen lassen.
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2. Beim Nachweis des Versicherungsfalles kommen nicht nur dem Versiche-

rungsnehmer Beweiserleichterungen zu. Nach ständiger Rechtsprechung muss

vielmehr auch dem Versicherer die Möglichkeit eingeräumt werden, einen lvliss-

brauch der Beweiserieichterung durch einen unredlichen Versicherungsnehmer in

ebenfalls erleichterter weise darzutun und zu beweisen. Auch für diesen Gegen-

beweis des Versicherers ist kein Vollbeweis, sondern lediglich der Nachweis kon-

kreter Tatsachen erlordbrlich, welChe die Annahme einer Vortäuschung des Versi-

cherungsfalles mit erheblicher Wahrscheinlichkeit nahelegen (BGH, VersR 1996,

1 86, 1 87).

Solche Tatsachen liegen vor.

a) So hat der Sachverständige darauf hingewiesen, dass das Spurenbild un-

üblich sei. Unüblich sei die mehrfache Manipulation. Normalerweise wechsele

ein Täter seine erfolgreiche Methode nicht. Unüblich sei aber auch die Erheblich-

keit des Spurenbildes. Es sei ein viel feineres Spurenbild zu erwarten gewesen.

Es könne sein, dass das konkrete Spurenbild geschaffen worden sei, damit man

geradezu darauf stoße.

b) Die Ehefrau des Klägers hat zu einem nicht nur geringen Teil das behaup-

tete Vorhandensein der als gestohlen genannten Gegenstände nicht bestätigt

(Bl. 2BB). Es kommt hinzu, dass wegen der Vielzahl der Gegenstände ein Ab-

transport zeitraubend und auffällig gewesen sein müsste. Ein größeres Fahrzeug

wäre erforderlich gewesen, auch, weil die Teppiche teilweise sehr groß waren,

z. B. 400 x 240 cm bzw.250 cm rund. Gerade zu Weihnachten (der Einbruch soll

zwischen dem Morgen des 24. Dezember und dem Nachmittag des 26. Dezember

201O stattgefunden haben), wenn auch Umzüge üblicherwe;se nicht stattfinden,

ist der Transport solcher Gegenstände auffällig und entsprechend risikobehaftet,

insbesondere aus dem .l 
. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Berlin

Ungewöhnlich ist auch, dass im Jahr des behaupteten Diebstahls der Kläger sämt-

liche Teppiche von einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen

hat bewerten lassen (Bl. 27 It.,Bl.148 ff.). Es kommt hrnzu, dass CDs, von denen

eine große Zahl gestohlen worden sein soll, längst kein Übliches Stehlgut mehr
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sind, weil ihr Wert in Zeiten, in denen eS üblich ist, Musik aus dem Internet herun-

terzuladen, gegen Null geht. Dass die CDs des Klägers einen (besonderen) Wert

gehabt hätten, hat dieser nicht vorgetragen (der Bericht der Polizei vom 27. De-

zember 2010, Bl. 3 der Ermittlungsakten, spricht dagegen). Das gilt auch für eine

Vielzahl weiterer Gegenstände, die sich in der bei den Ermittlungsakten befindli-

chen Stehlgutliste befinden, wie z. B. die teilweise noch zu DM-Zeiten gekaufien

insgesamt 19 Handys, alte PC-Programme wie Windows Office 2003 oder die

vielen anderen Gegenstände, soweit sie nur einen Wert von einigen Euro haben

sollen.

c) Für einen nur vorgetäuschten Einbruchdiebstahlspricht spricht schließlich

auch, dass der Kläger zur Unterstützung seines Vortrags zum Einbruchdiebstah I

vorgetragen hat, ihm gegenüber habe der Zeuge ., bestimmte Auße-

rungen zu anderen Wohnungseinbrüchen getätigt (Schriftsatz vom 12. August

2013, Bl. 215). Dazu vom Landgericht vernommen hat der Zeuge dies vollumfäng-

lich in Abrede genommen (Bl. 253 sowie Bl. 258). Durchgreifende Bedenken ge-

gen diese Aussage sieht der Senat ebenso wenig wie das Landgericht.

Verfahrensfehler insoweit sind dem Landgericht nicht vorzuwerfen. Eine Zustim-

mung des Klägers zum Verfahren nach S 377 Abs. 3 ZPO war nicht erforderlich.

Ein Ermessensfehler des Landgerichts ist nicht ersichtlich. Es bestehen keine

Bedenken dagegen, einen Polizeibeamten, von dem angenommen werden kann,

dass er seine Pflichten und die Bedeutung seiner Angaben ohne weiteres ein-

schätzen kann, schriftliche Angaben gegenüber dem Gericht machen zu lassen.

Dass der Zeuge wegen des Schriftsatzes des Klägervertreters vom 12. August

2013 Rücksprache mit einem Geschäftsstellenbeamten gehalten hat, ist unver-

fänglich, zumal der Zeuge selbst auf diesen Umstand hingewiesen hat (Bl. 258).

Unzulänglich waren die Angaben des Zeugen nicht. Seine Ladung ist vom Kläger

nicht beantraot worden.

Die gebotene Gesamtschau ergibt, dass aus den einzelnen Umständen der

Schluss gezogen werden muss, dass die Vortäuschung eines Versicherungsfalles
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vorliegend zwar nicht im Sinne von S 286 ZPO sicher, aber doch überwiegend

wahrscheinlich ist.

Celle, 1. Juli 2014

Oberlandesgeracht,

8. Zivilsenat

Vorsitzende R chlerin am O be rlandesger cirl Fichler am Oberlandesgeficht R clrler ar. Ober andesgenchl


